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f«l Lkn Asllsbkrikk Nkklsäi .
Rr . 55 . Montag , 31. August 1S14 .

Bekanntmachung .
Zur Fortführung des VermesiungswerkS und Lagerbuchs der Gemarkungen nachfolgender

Gemeinden ist Tagfahrt in deu Räumen der betreffenden Grundbuchämtec bestimmt und zwar für
1 Grötzingen. Samstag den 5 . September d. I . , vorm. 9 Uhr.
2 . Köuigsbach . Dienstag den 8. September d I . vorm 1t Uhr.
3 Wilferdingen. Donnerstag den 10. September d. I . . vorm . 11 Uhr.

Die Grundeigentümer werden hiervon in Kenntnis gesetzt . DaS Verzeichnis der seit der
letzten FortführungStagfahrt eingelretenen , dein Grundbuchamte bekannt gewordenen Veränderungen
in , Grundeigentum liegt während t Woche vor der Tagfahrl zur Einsicht der Beteiligten in den
Räumen des Grundbuchamts aus ; etwaige Einwendungen gegeri die Eintragung dieser Ver¬
änderungen im Vermefsungswerk und Lagerbnch sind in der Tagfahrl vorzutragen .

Die Grundeigentümer werden gleichzeitig aufgefordert , die aus dem Grundbuch nicht
ersichtlichen und noch nicht zur Anzeige gebrachten Veränderungen im Grundeigentum , inSbe
sondere auch bleibende Kulturveränderungen anzumelden und die Meßbriefe < Handrisse und
Meßurkunden) über Aenderungen in der Form der Grundstücke vor der Tagfahrt dem Grundbuch-
amte oder in der Tagfahrt dem Fortführungsbeamten vorzulegen, widrigenfalls die FortführungS -
unterlagen auf Kosten der Beteiligten voll amtswegen beschafft werden .

Anträge der Grundeigentümer auf Anfertigung von Meßurkunden , Teilung von Grund
stücken , Grenzfeststellungen und Wiederherstellung schadhafter oder abhanden gekommener Grenz¬
marken werden in der Tagfahrt entgegen genommen .

Durlach den 28 Auaust 1914 Strostb. Bezi » kdaeomete, : Miin ,
Die Bekämpfung ver Maul - und

Klauenseuche betreffend .
Das Gr . Bezirksamt Bruchsal macht bekannt :
Nachdem in Bruchsal im städtischen Bauhof die Maul¬

und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden folgende
Anordnungen getroffen :

X Sperrbezirk .
Das Gebiet des städtischen Bauhofs in Bruchsal

bildet einen Sperrbezirk i . S . der KZ t6l ff . der Aus-
sührungsvorschriften des Bundesrats zum Reichsvieh -
seuchengesctz.

S . Beobachtungsgebiet .
Um den Sperrbezirk ( H wird ein Beobachtung?-

gebiet im Sinne der 88 165 ff . der Aussührungsvor -
schriften zum Reichsviehseuchengejetz bestehend aus der
Stadt Bruchsal gebildet.

0 . 15 lim Umkreis .
In den Umkreis von 15 km vom Seuchenort Bruch¬

sal entfernt (8 168 der Ausführungsvorschriften zum
Reichsoiehseun engesetz) fallen folgende Gemeinden:

Amtsbezirk Bruchial : Forst . Hambrücken, Ubstadt,
Weiher, Stcltseld , Langcnbrücken , Kronau , Mingols -
hcim , Zeuthern , Unlerüwisheim, Oberöwisheiai , Neuen¬
bürg , Heidelsheim, Helmsheim, Obergrombach, Unter¬
grombach, Büchenau, Neuthard , Karlsdors Neudorf.

Amtsbezirk Bretten : Münzesheim, Oberacker , Neibs-
heim , Gondelsheim, Diedelsheim, Wössingen , Türren -
büchig , Rincklingen , Bretten mir Schwarzerdhos, Göls-
bausen , Büchig . Bauerbach , Gochsheim , Flehingen,
Sickingen , Menzmgen, Bahnbrücken.

Amtsbezirk Durlach : Weingarten , Jöh .
lingen .

AmtsbezirkKarlsruhe : Staffort , Spöck, Friedlichstal ,
Grabe» , Blankenloch , Büchig , Hagsseld
1. Gemeinsame Maßregeln für den Sperrbezirk ,
das BeobachtungSgebiet und den 15 Lm Umkreis :

In den unter X - 6 genannten Gemeinden ist ver¬
boten :

1 . Die Abhaltung von Klauenviehmäikten, mit Aus¬
nahme der Schlachlvnhmärkie in Schlachtvieh-
hösen , sowie der Auftrieb von Klauenvieh auf
Jahr - und Wochenmärkte Dieses Verbot erstreckt
sich auch auf marktähnliche Veranstaltungen .

1 . Der Handel mit Klauenvieh , sowie mit Geflügel ,
der ohne vorgängige Bestellung entweder außer¬
halb des Gemeindebezirks der gewerblichen Nieder-
laffung des Händlers oder ohne Begründung einer
solchen stattsmdet . Als Handel im Sinne dieser
Vorschriftgilt auch das Auisuchen von Bestellungen
durch Händler ohne Mitsühren von Tieren und
das Aufkäufen von Tieien durch Händler.

3 Die Veranstaltung von Versteigerungenvon Klauen¬
vieh . Das Verbot findet keine Anwendung auf
Viehversteigeiungen aus dem eigenen nicht ge¬
sperrten Gehöfte des Besitzers , wenn nur Tieie
zum Verkaufe kommen , die sich mindestens drei
Monate im Besitze des Versteigerers befinden .

4 . Die Abhaltung von öffentlichen Tierschauen mit
Klauenvieh.

b . Das Weggeben von nicht ausreichend erhitzter
Milch aus Sammelmolkereien an landwirtschaft¬
liche Betriebe, in denen Klauenvieh gehalten wird,
sowie die Verwertung solcher Milch in den ei¬
genen Viehbeständen der Molkerei, ferner die Ent¬
fernung der zur Anlieferung der Milch und zur
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Ablieferung der Milchrückstände benutzten Gefäße
aus der Molkerei, bevor sie desinfiziert sind (vgl.
8 11 Abs. 1 , Nr 9, 10 der Anweisung für das
Desinsektionsverfah»en ) .

H . Maßregeln für das Beobachtungsgebiet :
1 . Aus dem Beobachtungsgebiet darf Klauenvieh ohne

polizeiliche Genehmigung nicht entfernt werden
Auch ist das Durchtreiben von Klauenvieh und
das Durchfahrenmitsremden Wiederkäuergespannen
durch das Beobachtungsgebiet verboten

2 Die Ausfuhr von K .auenvieh zum Zwecke der
Schlachtung kann durch das Bürgermeisteramt
gestattet werden. Tie Ausfuhr vvu Klauenvieh
zu Nutz- oder Zuchtzwecken kann durch das
Bezirksamt gestattet werden. Wegen der Be-
dinpungen siehe 8 166 Abs 2 und 3 der Auss .»
Borfchr. z . R .- Viehf .Gesetz und 8 49 der Bollz .«
Verordg. hierzu.

3 Im ganzen Bereiche des BeobachtungsaebieteSist
der gemeinschaftliche Weidegang von Klauenvieh
aus den Beständen verschiedener Besitzer und die
gemeinschaftliche Benutzungvon Brunnen , Tränke»
und Schwemmen für Klauenvieh verboten

-l . Hunde sind im Beobachtungsgebiet sestznlegen .
lll . Maßregeln für den Sperrbezirk :

1. Für den ganzen Bereich des Sperrbezirks gelten
folgende Beschränkungen :

u . Sämtliche Hunde sind sestzulegen . Der Festlegung
ist das Führen an der Leine und bei Ziehhunden
die feste Anschirrung gleich zu eeachten . Die Per
Wendung von Hirtenhunden zur Begleitung von
Herden und von Jagdhunden bei der Jagd ohne
Leine kann auf 'Ansuchen vom Bezirksamt ge¬
stattet weiden.

b . Schlächtern , Biehkastrierern sowie Händlern und
anderen Personen , die gewerbsmäßig in Ställen
verkehren , ferner Personen , die «in Gewerbe im
Umherziehen ausüben , ist das Betreten aller
Stalle und sonstiger Standorte von Klauenvieh
im Sperrbez -rke , desgleichen der Eintritt in die
Seuchengehchte verboten In besonders dring¬
lichen Fällen kann das Bezirksamt Ausnahmen
zulassen .

e . Dünger und Jauche von Klauenvieh , ferner Ge¬
rätschaften und Gegenstände aller Art , die niit
solchem Vieb in Berührung gekommen sind, dürfen
aus dem Sperrbezirk nur mit bezirksamtlichec
Erlaubnis unter den vorgeschriebenen Vorsichts¬
maßregeln ausgesührt werden.

ü . D e Einfuhr von Klaueiivüh in den Sperrbezirk
sonne das Durchlreiben von solchem Vieh durch
den Bezirk ist verboten. Dem Durchkreiben von
Klaueuvieh ist das Durchfahren mit Wiederkäuer-
gespannen gleichzustellen . Die Einfuhr von Klauerr -
oreh zur sofortigen Schlachtung , im Falle eines
besonderen wirtschaitlichen Bedürinisses auch zu
Nutz oder Zuchizwecken , kann bezirksamtlich ge¬
stattet werden.

e . Die Ver- und Entladung von Klaueuvieh aus den
Eisenbahn- bezw . Schissestativnen im Sperrbezirk
ist verboten.

2 . Das verseuchte Gehöfi in Bruchsal wird gegen
de » Verkehr mit Tieren und mit solchen Gegenständen,
die Träger des Ansteckuiigsstvffs iein können , abg - sp - rrt .

3 Sämtliches Klauenvieh nicht verseuchter Gehö te
des Sperrbeurks unterliegt der Absonderung im Stalle .

4 Für alle Gehöfte ist Weggelen von Milch ohne
vorherige 'Abkochung viur andere ausreichende Er¬
hitzung verboten.

o . DaS Abhalten von Veranstaltungen in dtrtt
Seuchengehöste , die eine Ansammlung einer größeren
Zahl von Personen im Gefolge haben , ist vor er-
jolgter Schlußdesinsektion verboten .

6 Auf den an dem Seuchengehöste vorbeisührenden
Straßen ist der Transport und die Benützung von
Tieren jeder Art verboten.

Durlach den 28 . August 1914 .
Großherzoglrches Bezirksamt .

Aufruf !
Die glänzende Entwicklung unseres natio¬

nalen Flugwesens darf durch den Krieg nicht
zum Stillstand kommen ; sie muß im Gegen¬
teil mit allen Mitteln weiter gefördert wer¬
den , damit die jüngste Waffe mit vollem Er¬
folg für die Verteidigung des Vaterlandes mit
eingesetzt werden kann !

Der Nachschub von Flugzeugen an die Armee
und die Marine ist durch besondere Maß¬
nahmen gesichert worden. Die Verwendung
der Zivilpiloten iin Heeres- und Marinedienst
ist eingeleitet. Die Fliegerschulen setzen ihren
Ausbildungsbetrieb fort . Aber die Möglichkeit
großer Abgänge, mit denen im Kriege natur¬
gemäß noch mehr als im Frieden zu rechnen
ist , zwingt zu rechtzeitiger Vorsorge für die
Ausbildung weit erer Flugzeugführer
für den Krieg . Die Meldungen von Kriegs¬
freiwilligen überschreiten zwar — wie bei
allen Waffen so auch bei der Fliegertruppe —
den augenblicklichen Bedarf weitaus . Indessen
muß hier eine besondere sorgfältige Auswahl
getroffen werden , und auch von den Ausge¬
wählten werden iin Laufe der Ausbildung
noch viele zurücktreten müssen .

Es kommt deshalb darauf an , von vorn¬
herein die Geeignetsten als Kriegsfreiwillige
einzustellen , d . h . solche , die neben der er¬
forderlichen Intelligenz und tüchtigen Cha¬
raktereigenschaften im besonderen auch schon
Vorkenntnisse in der Bedienung und Pflege
von Flugmotoren besitzen. Solche Persönlich¬
keiten werden sich namentlich unter denjenigen
Studierenden der Technischen Hochschulen und
anderer technischer Lehranstalten finden , die
sich diesem Sonderfach zugewendet haben .

Außerdem werden geübte Mechaniker und
Monteure gebraucht.

Kriegsfreiwillige melden sich zur Aus¬
bildung als Flugzeugführer oder zur
Einstellung als Hilfsm outen re bei der
Königlichen Inspektion der Fliegertruppen in
Berlin - Schöneberg , Alte Kaserne (Fis¬
kalische Straße ) — Auswärtige schriftlich.

Berlin den 13 . August 1914 .
Kriegsministerium.
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